
Gemeinde Bönebüttel 
Der Bürgermeister 
 

Neumünster, 26. August 2010

Haushalt- und Finanzen  
- Abt. Allgemeine Finanzwirtschaft - 
der Stadt Neumünster 

 
 
  AZ: 90.02-ha-te- 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0016/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Finanzausschuss der Gemeinde 
Bönebüttel 

13.09.2010 Ö Kenntnisnahme 

Gemeindevertretung der Ge-
meinde Bönebüttel 

13.09.2010 Ö Kenntnisnahme 

 
 
Berichterstatter: 

 
Bürgermeister Runow 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Leistung von überplanmäßigen Ausgaben 
nach § 82 GO im Vermögenshaushalt 2010 
(Erweiterung Sportlerheim) 
 

 
A n t r a g : 

 
Die Eilentscheidung des Bürgermeisters nach 
§ 50 Abs. 3  i.V.m. § 82 GO vom 23.08.2010 
zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben 
im Vermögenshaushalt 2010 bis zur Höhe von 
54.000,00 Euro wird zur Kenntnis genommen. 
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen 
und eine Entnahme aus der allgemeinen 
Rücklage. 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Mehrausgaben                    54.000,00 Euro 

Mehreinnahmen                 32.000,00 Euro 
Entnahme a. d. Rücklage   22.000,00 Euro 
 

 
 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
Die Baukosten für die Erweiterung des Sportlerheims, 2. Bauabschnitt, waren ursprüng-
lich mit 220.000,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den „Netto-Betrag“ oh-
ne die noch zu erwartenden Zuschüsse vom Kreis- und Landessportverband in Höhe von 
jeweils 16.000,00 Euro. 
Insgesamt ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 54.000,00 Euro durch 

• zusätzliche Leistungen im Außenbereich 
• den Einbau einer Küche (12.000,00 Euro, Beschluss GV v. 05.07.10) 
• höhere Kosten für Heizung-, Sanitär- und Elektroarbeiten. 

 
Die Mittel wurden wie folgt bereitgestellt: 
 
Hh.-Stelle  Bezeichnung 
4.55000.96010 Erweiterung Sportlerheim überplanmäßig 54.000,00 Euro 
 
Deckung 
 
4.91000.31000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Entnahme 
   aus der allgem. Rücklage    22.000,00 Euro 
4.55000.36800 Zuschuss Kreissportverband    16.000,00 Euro 
4.55000.36810 Zuschuss Landessportverband   16.000,00 Euro 
 
Um bereits vorliegende Rechnungen begleichen zu können, war eine Eilentscheidung des 
Bürgermeisters gem. § 50 (3) GO erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
     (Udo Runow) 

 

     Bürgermeister  
 
 


